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Stadt Gladbeck Gladbeck, 27.02.2023 

 Vorlage Nr. 230089 

Federf. Stadtamt: Amt für Planen, Bauen, Umwelt 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Ausschuss für Stadtplanung,  

Umwelt, Klimaschutz und Mobilität 
Stadtbaurat Dr. Kreuzer Entscheidung 09.03.2023 10 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Straßen- und Wegekonzept (SWK) der Stadt Gladbeck 

Erste Fortschreibung 

 
Begründung: 

 

Der § 8a des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) fordert 

die Aufstellung eines Straßen- und Wegekonzept (SWK) sowie die regelmäßige Fortschrei-

bung alle zwei Jahre. Das SWK der Stadt Gladbeck wurde erstmalig im Jahr 2021 aufgestellt 

und dem Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Klimaschutz und Mobilität am 04.03.2021 

zum Beschluss vorgelegt. Mit dieser Vorlage liegt die erste Fortschreibung des SWK vor.  

 

Die rechtlichen und technischen Inhalte des SWK wurden in der Vorlage vom 04.03.2021 

umfangreich beschrieben. Diese Vorlage liegt als Anlage bei.  

 

Mit dem vom Ausschuss beschlossenen SWK besteht die Möglichkeit, sich die Anliegerbei-

träge nach § 8 KAG fördern zu lassen. Ursprünglich betrug die Förderquote 50 %. Die För-

derquote wurde zwischenzeitlich auf 100 % erhöht. Grundstückseigentümer:innen müssen 

sich dadurch –vorbehaltlich der Förderung- nicht mehr an den Kosten für Kanal- und Stra-

ßenbaumaßnahmen beteiligen.  

 

 

 

Anlagen: 

 

Straßen- und Wegekonzept, Erste Fortschreibung  

Vorlage Nr. 21/0059 vom 04.03.21 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

Die finanziellen Auswirkungen der Einzelmaßnahmen werden jeweils zum Zeitpunkt der 

Planung gesondert ausgewiesen.  
 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

 keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 

 

Die klimarelevanten Auswirkungen der Einzelmaßnahmen werden jeweils zum Zeitpunkt 

der Planung gesondert ausgewiesen.  
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Beschlussentwurf: 

 
Die erste Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes (siehe Anlage) wird beschlos-

sen. 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

I.V. 

 

 

 

 Dr. Volker Kreuzer 

   - Stadtbaurat - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


